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G,F

ANLIEGER

zu belastende Flächen

mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht
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PLANZEICHENERKLÄRUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG1)

Geschossflächenzahl (GFZ) als

Höchstmaß
0,6

Grundflächenzahl (GRZ)

0,3

Anzahl der Vollgeschosse als

I-II

Höchstmaß

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN3)

o Offene Bauweise

a Abweichende Bauweise

Straßenverkehrsflächen

Zweckbestimmung:

Spielplatz

Flächen mit wasserrechtlichen

Festsetzungen

Zweckbestimmung:

Parkanlage

7) ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN,

STRÄUCHERN UND SONST.

BEPFLANZUNGEN

VERKEHRSFLÄCHEN4)

SONSTIGE PLANZEICHEN8)

Grenze des räumlichen Geltungsbe-

reiches des Bebauungsplanes. Mit

der Bekanntmachung dieses Bebau-

ungsplanes gemäß § 10 BauGB tre-

bauungsplänen im Geltungsbereich

Bebauungspläne oder Teile von Be-

ten alle bis dahin rechtsverbindlichen

dieses Bebauungsplanes außer Kraft.

Nutzung

Grenze unterschiedlicher Nutzung

oder des Maßes der baulichen

E

nur Einzelhäuser

zulässig

ö

öffentlich

Zweckbestimmung:

Fuß- und Radweg

Flächen für Nutzungsbeschränkun-

gen oder für Vorkehrungen zum

Schutz gegen schädliche Umweltein-

wirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes

WA

1-3

allgemeine Wohngebiete

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG2)

Baugrenze

Zweckbestimmung:

öffentl. Parkplätze

Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung

GRÜNFLÄCHEN5)

Grünflächen

anzupflanzende Bäume

6) WASSERFLÄCHEN

Lärmpegelbereich (siehe TF 7)

G,F

ANLIEGER

zugunsten des Ochtumverbandes

zugunsten der Anlieger 

Herderstraße 19-27a

1:1000

Übersichtsplan

Entwurf:

Zeichnung:

Stadt

Delmenhorst

max

32*26

Logo

FACHDIENST 51 - STADTPLANUNG

Bebauungsplan Nr. 286

"Zwischen Richt- und Welsestraße"

für einen Bereich rückwärtig der Bebauung an der Richtstraße,

des Ordemannskanals, rückwärtig der Bebauung an der Welsestraße

und der ehemaligen Bahnlinie im Osten

Rechtskräftig seit: 22.01.2009

Dipl.-Ing. Claudia Schulze

Danny Igersky

1:7500


